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RS OGH 1965/7/6 8Ob139/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1965

Norm

ABGB §918 Ib1

ABGB §936

ABGB §1090 IIa

Rechtssatz

Im Falle der Au4ösung eines Dauerschuldverhältnisses ist nicht eine ausdrückliche Fristsetzung zu verlangen, sondern

es genügt eine in ihrem Ausmaß dem konkreten Rechtsverhältnis entsprechende Fristgewährung.
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